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lG Erkrath
Wolfgang Cüppers
lmmermannstraße 2

40699 Erkrath

P]änfesßiellungsbeschtus! für aie Errichtung und den Betrieb ei-
ner Rohrfernleitungsanlage zum Transport von gasförmigem Koh-
lenmonoxid von Köln"Worringen bis nach Krefeld-Uerdingen der
Firma Bayer Meterial Science AG (BMS)

Zeitraum Rodungsarbeiten

lhre Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die Firma Bayer Material
Science AG wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Nebenbe-
stimmung 6.2.234 des o.g. Planfeststellungsbeschlusses (Fax vom
04.07.2008)

Sehr geehrter Herr Cüppers,

wie Sie mit dem oben bezeichneten Schreiben rjchtig vortragen, verbie-
tet der Planfeststellungsbeschluss Eingriffe in pflanzenbestände wäh_
rend des Zeitraumes vom 01.03. bis zum 30.09. eines jeden Jahres,
wenn keine wichtigen Gründe dafür vorliegen. Es handelt sich dabej um
eine Nachbildung des S 64 (2) Landschaftsgesetz. Hier wie da ist ein
förmliches Anerkennungsverfahren für die wichtigen Gründe nicht vor-
gesehen. Eine Verpflichtung zur unaufgeforderten Mitteilung an die von
lhnen erwähnten Eigentümer, Stadt Erkrath, lG Erkrath oder auch ande-
re besteht nicht.

lch habe die Firma Bayer l\i laterial Sience AG um Aufklärung gebeten.
Von dort wurde mir mitgeteilt, dass der Baubetrieb aufgenommen wer-
den musste, um den Bauzeitenplan einhalten zu können. Vor dem Hin-
tergrund, dass Bauverzögerungen einen erheblichen wirtschaftlichen
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Nachteil bedeuten, handelt es sich insofern um
im Sinne des Pianfeststellungsbeschlusses und
gese?es.

einen wichtigen Grund oalum:30 07 2003

auch des Landschafts- 
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Bei der von lhnen monierten Rodung handelt es sicht demnach weder
um einen Verstoß gegen den Planfeststellungsbeschluss noch um eine
Ordnungswidrigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

G. Schwetje-Küpper


